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Kommentar

Das Beschimpfungspotpourri
Eine volkstümliche Hitparade
Kurt Grünewald

Ein zunehmend militärisches Vokabu-
lar prägt die derzeitigen Debatten über
die Universitäten. Für den öffentlichen
Umgang mit den gesellschaftspolitisch
so wichtigen Problemen der Bildung
und Forschung kann das nichts Gutes
bedeuten.
Angriff und Verteidigung beherrschen
die Szene, aber weder Vergeltungs-
schläge noch Entlastungsoffensiven
führen die Kontrahenten auf das freie
Feld der fairen Sachdiskussion. Jeder
fühlt sich hinters Licht geführt, unge-
recht behandelt, denunziert und miß-
verstanden. Mißtrauen und Wehleidig-
keit breiten sich aus und manch einfa-
ches Statement eskaliert durch evozierte
Widerrede auf ein noch höheres Er-
regungsniveau. Aus bequemer Beo-
bachterstellung verfassen selbsternann-
te Punkterichter immer schrägere Ana-
lysen rechtunakademischer Watschen-
tänze. Sowohl Zündler als auch gnädi-
ge Samariter haben Hochsaison und
manch einer gefällt sich in der Rolle
des Doppelagenten mit hohem Impact.
Schon bekommt jeder Akteur aus der
Ecke seiner Anhänger um so heftiger
und anhaltender Applaus, je gröber und
für einfache Gemüter verständlicher er
die Worte wählt.
Wenn dieser Kampf (vorsichtiger sind
die Österreicher in der Kriegsführung
ja geworden) schon nicht auf die gänz-
liche Vernichtung des Gegners ange-
legt ist, so erhebt sich doch die Frage,
wem denn die malträtierte und geschun-
dene Sache zur höheren Ehre oder zu
großem Nutzen gereicht und was denn
das Ziel der Begierde ist. Zu ernst ist
alles, als das was an globalen Verun-
glimpfungen der Universitäten dumm,
schäbig und arrogant ist, als Realsatire
weiter auszubreiten.
Der Minister hetzt zwischen
Minoritenplatz undRadetzkystraße, die
Briefe,ProtestresolutionenundErmun-
terungen überfliegend, die andere Tür
ihn sortiert, gewichtet und für lesens-
wert befunden haben. Einzelne seiner
„treuen" Diener, deren rote Nelke im

Knopfloch schon längst ihrem Unter-
gang entgegen dorrt, üben sich recht-
zeitig im waidmännischen Handwerk
und belehren betreten Schweigende,
daß, entgegen der Meinung des alten
Bürger- und Schulmeisters Zilk, hier
kein „echter Linker" vor uns stünde.
So werden die nervös, fast tolpatschig
oder in präsuizidaler Heldenpose de-
klarierten Beobachter und Berater zu
Spitzeln mutiert und quotengeile Me-
dien reimen gegen den Wind.

Der Kampf um nicht vorhandene
Milliarden:
Getrieben von der Begehrlichkeit nach
vage im Rahmen der geplanten
Technologieoffensive in Aussicht ge-
stellten finanziellen Ressourcen, eröff-
nen diverse Organisationen und Gene-
raldirektoren das Feuer auf die Univer-
sitäten. In der Presse vom 28. Februar
wird der „Siemens General" und
Regierungsbeauftragte für die Tech-
nologieoffensive Albert Hochleitner
deutlich und analysiert die Universitä-
ten kurz und grobschlächtig als „äu-
ßerst ineffiziente und schlecht organi-
sierte, Geld verschlingende Institutio-
nen. Von 320 Instituten seien nur rund
140 in der Lage einen Absolventen pro
Jahr zu erzeugen und zudem werde zu
wenig mit der Wirtschaft zusammen-
gearbeitet. Der Anstoß dazu müsse aber
von den Universitäten kommen".
„Wissenschafter sind Menschen in
weißen Kitteln, die Fröschen den Bauch
aufschneiden und Forschungsgelder
verpulvern", meinte Woody Allen.
Letzterer ist Komödiant, ersterer aber
Regierungsbeauftragter. Nun lache wer
kann.
Bislang hat sich die BUKO dem Wett-
bewerb derart offensiver neuronaler
Aggressionsmuster nicht gestellt und
nur stumm den nicht öffentlichen Bei-
trag zur Forschung und Entwicklung
bewundert. Die im Vergleich mit den
hiesigen Universitäten zweifellose
Spitzenstellung international konkur-
renzloser heimischer Unternehmen
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scheint einigen ihrer Wortführer jenen
Startvorteil im Schnell- und Quer-
denken zu verschaffen, dem Hochschul-
lehrer in ihrer müden Wissenschaft-
lichkeit einfach nichts Ebenerdigeres
und Flacheres an Argumenten entge-
genzusetzen haben.
Spät aber doch, einmal darf Polemik
mit Polemik begegnet werden, denn
schon ist die Analyse und Forderung
der Industriellenvereinigung zur
Universitätspolitik und Universitäts-
finanzierung als „Beitrag zur
universitätspolitischen Diskussion" ge-
druckt. Seite für Seite aufmerksam ge-
lesen, erscheint uns selbst der
gefinkeltste Spitzel als liebenswerter
Wohltäter der Universität. Breiteste
Verwunderung erfaßt als höflichste
Form der Reaktion den aufmerksamen
Leser, wenn er Widersprüchlichstes,
nur durch wenige Zeilen getrennt, zu
intellektuellen Schlüssen fügen soll,
die auch ohne zerebrale Kapriolen zu
begreifen sind.
Werden auf Seite elf noch die freie
Studienwahl und der freie Zugang bei
ausreichend breitem Studienangebot
als Stärkender Universitäten angeführt,
wird anderen Ortes dagegen polemi-
siert. Wird zu den Stärken des Systems
die Ausbildung zum Generalisten ge-
zählt, kritisiert man zwanzig Zeilen
später die zu große Spezialisierung und
zu geringe Interdisziplinarität. Was gilt
nun, fragt man sich gequält.
Unauflöslich ist das Rätsel der Kritik
einer übergroßen Spezialisierung und
mangelnderInterdisziplinaritätverbun-
den mit der Forderung, daß ein Drittel
der Studienanfänger im tertiären
Bildungsbereich sich für Fachhoch-
schulen entscheiden sollte. Nirgendwo
als gerade dort wird eine enge, stark auf
einzelne Teildisziplinen größerer
Berufsfelder ausgerichtete und spezia-
lisierte Ausbildung angeboten. Egal,
Dynamik ist gefordert. Daß nicht alles,
was sich unkonventionelles Denken
nennt, mit innerer Logik verknüpft sein
muß, fällt dabei weiter nicht auf.
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Ein originelles Zitat: "..but industry
still showed no readiness to put its
money rohere its mouth was."'
Ärgerlich ist der ziemlich billige Ver-
weis auf die hohen öffentlichen Ausga-
ben für Bildung, Forschung und Ent-
wicklung. Das Angebot einer Hilfe-
stellung der Industriellenvereinigung
zur Internationalisierung und Konkur-
renzfähigkeit unserer Universitäten ist
wohl mehr ideologisch-polemischer
Natur, betrachtet man die Beiträge des
privaten Sektors an der Forschungs-
finanzierung. Hohe Staatsausgaben
kompensieren international unterdurch-
schnittliche Beiträge aus Industrie und
Wirtschaft und die Forderungen nach
Reduktion öffentlicher Mittel und le-
diglich einer Basisfinanzierung univer-
sitärer Aufgaben werden Österreichs
Anteil für F&E am BIP in jene unver-
tretbare Tiefen führen, aus denen uns
die Industriellenvereinigung nicht ret-
ten wird. Die Masse inländischer Un-
ternehmen bedient sich nicht neuester
Forschungsergebnisse und technologi-
scher Entwicklungen und jene, die den
schlanken Staat und die Eigenverant-
wortung des Einzelnen am lautesten
einklagen, schreien nun nach Verstaat-
lichung des Unternehmerrisikos und
Privatisierung ihrer Gewinne.
Ich vermute (vorsichtiger als manche
Industrievertreter, die alles zu wissen
glauben), daß weite Teile der Universi-
tät kreativer, moderner und in Ausbil-
dung und Forschungsergebnissen in-
ternational konkurrenzfähiger sind als
die Mehrzahl von Unternehmen, die
sich nun in Vorschlägen überstürzen.
Die Beschäftigungsquote von Akade-
mikerinnen und Akademikern, von
Forschern und Forscherinnen wirft
nicht immer das beste Bild auf unsere
Wirtschaft und erhöht nicht die Glaub-
würdigkeit ihrer Argumente.
Polemik und Unterstellungen führen
nicht weiter. Prügelszenen rekrutieren
keine gesunden Kräfte und sadomaso-
chistische Technologien waren meines
Wissens nicht Inhalt der Regierungs-
offensive. Die Universitäten haben die-
se Art der Auseinandersetzung weder
gesucht noch eröffnet und längst ist
eine unkorrigierbare eitle Selbst-
beschau nicht mehr mehrheitfähiges
Anliegen einer guten Hochschulpolitik.
Dennoch müssen Auseinandersetzun-
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gen erlaubt sein. Ein fairer Streit und
das Ringen um Ziele und Überzeugun-
gen sind legitim und Voraussetzung
einer konstruktiven, derzeit aber ver-
mißten, Zusammenarbeit. Da Dialog-
bereitschaft und Verantwortungsge-
fühluns auch vom derzeitigen Minister
und seinen Vorgängern attestiert wur-
de, möchte die BUKO als Partner in
diese Gespräche eintreten.

Veränderung durch Partizipation
und Teamuniversität:
Wir halten am Ziel einer Team-
universität fest und daran, daß das part-
nerschaftliche Prinzip Leitmotiv so-
wohl der inneruniversitären Beziehun-
gen, als auch der Beziehungen zur Öf-
fentlichkeit und ihrer vielfältigen Er-
scheinungsformen, nicht zuletzt aber
auch der Kooperation mit dem BMW V
und der Regierung sein sollte.
Wir haben dies in unserem Wunsch
nach einer UOG-Novelle formuliert.
In seiner Rede zum zwanzigjährigen
Bestehen der BUKO zitierte Minister
Einem eine Studie, die den wissen-
schaftlichen Output der Forschungs-
einrichtungen von zwanzig Staaten
verglich. Die Schlußfolgerung war, daß
die relativ besten Ergebnisse dort er-
zielt wurden, wo Studenten, Post-
Graduates und Hochschullehrer in ei-
ner relativ egalitären Organisations-
struktur miteinander Forschung und
Wissenschaft betrieben. Ausgehend
von diesen Überlegungen sah Caspar
Einem die Chance der Kooperation mit
uns „als einer jener Einrichtungen, die
im Kern einer auch egalitären Organi-
sationsform der Universität als Partner
gedacht werden kann". Dies wäre die
Richtung einer „partnerschaftlichen
Verbindung hin zu einer egalitären,
den Einzelnen stärker ins Gewicht set-
zenden Veränderung".
Der Entwurf zu einem Organisations-
gesetz für Kunsthochschulen läßt diese
Richtung vermissen, und zeigt keine
Markierungen für den neuen, verspro-
chenen Weg. Die glaubwürdige Über-
raschung des mit unserer Enttäuschung
konfrontierten Ministers läßt selbst
wenig Argwöhnische daran denken,
daß sich Einzelne im Ministerium in
Autonomie wie Widerstand üben und,
dabei ertappt, sich auf die Eiligkeit des
Vorhabens und die dieser Eiligkeit ent-
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gegenstehenden bewahrenden Kräfte
eines konservativen Koalitionspartners
ausreden.
Den wenig Mutigen im BMWV ins
Stammbuch geschrieben und dem Ko-
alitionspartner ins Gedächtnis gerufen
ein Zitat aus der Wiener Zeitung. Hier
veröffentlichten im Februar ÖVP
Wissenschaftssprecher Lukesch und
Bildungssprecher Höchtl die Klub-
meinung der ÖVP: „ Gleichzeitig ver-
schwinden die alten Hierarchien in al-
len Bereichen der Gesellschaft.
Überkommene Strukturen werden zu-
gunsten von flexibleren, projektorien-
tiert arbeitenden Teams verändert. Mit-
denken, fragen und in Frage stellen
gewinnen an Bedeutung für den einzel-
nen. Ziele formulieren, Entscheidun-
gen treffen, durchführen und allgemein
Verantwortung übernehmen, gehören
zur täglichen Lebenswelt des einzel-
nen".
Wir könnten es kaum besser sagen.
Dank den Autoren, wenn wir sie beim
Wort nehmen dürfen. Und da die Uni-
versität zur täglichen Lebenswelt ge-
hört, werden wir sie beim Wort neh-
men.
Steht uns dann eine neue Kollegialität
in Kollegialorganen bevor? Werden alle
Habilitierten einer Kurie angehören und
wer wird bereit sein, dem Lockruf zu
folgen? Ist der Preis dafür die anderen
(„den Rest") im Stich zu lassen, unsere
Geschichte und weitreichendere For-
derungen und Utopien zu vergessen?
Das Wort zum Sonntag in den kalten,
fremden Alltag gesprochen. Neue Kon-
flikte zeichnen sich ab. Wir müssen sie
gemeinsam, mit der Kraft der besseren
Argumente, mit Anstand, Fairness und
Solidarität lösen. Ob viele von uns nicht
zu vornehm, zu gutgläubig, geduldig,
zu idealistisch, zu brav sind? Der Ge-
danke kommt mir immer öfter. Das
mag nicht gut, vielleicht aber notwen-
dig sein.

1 After the Breakthrough by H. Novotny and U.
Felt, Cambridge Univ. Press 1997, S. 118

ao.Univ.-Prof.Dr. K. Grünewald
Vorsitzender der BUKO

e-mail: kurt.gruenewald@buko.at
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UniStG, KUOG und Dienstrecht Kunsthochschulen
Bericht und Kommentar
Michael Herbst

Der Zeitplan für die Gesamtreform der
Kunsthochschulen, künftig Kunst-
universitäten, sei unumstößlich, so zu-
mindest Bundesminister Einem. Die
Reform soll noch vor Sommer abge-
schlossen sein, die dementsprechend
notwendigen Novellen müssen bis da-
hin das Parlament passiert haben, um
mit August in Kraft zu treten. Das
Junktim zwischen UniStG und KUOG
bleibt bestehen, kein UniStG ohne
KUOG, beide Materien sollen gemein-
sam in Kraft treten.
„Wir werden nichts tun, wozu mögli-
cherweise der Koalitionspartner nein
sagen könnte" ist laut Sektionschef
Höllinger die Zauberformel für die Si-
cherstellung des Reformfahrplanes, der
inhaltlichen Auseinandersetzung mit
den Reformmaterien nützt dies wenig.

UniStG-Novelle Kunst
Gruppenleiterin Mayer informierte die
BUKO am 23.2. über die Veränderun-
gen im UniStG nach Einarbeitung der
Kritikpunkte aus dem ersten
Begutachtungsverfahren. Entgegen der
breiten Kritik wird am Vorhaben,
Konzertfachausbildung und IGP künf-
tig in einer Studienrichtung zusammen-
zuführen, festgehalten, wobei das
Instrumentalpädagogikstudium als
möglicher Studienzweig der Instrumen-
talstudien nun die Konzertfächer auf-
werten soll. Im jetzigen Entwurf heißt
die Studienrichtung, um an der Gleich-
rangigkeit der möglichen inhaltlichen
Ausrichtung nach einem ersten gemein-
samen Studienabschnitt keine Zweifel
aufkommen zu lassen, „lnstrumental-
studium und Instrumentalpädagogik"
beziehungsweise „Gesang und
Gesangspädagogik".
War man ursprünglich davon ausge-
gangen, daß die Kompetenz der IGP-
Studierenden amInstrumentdurch eine
Vereinheitlichung der Inhalte im ge-
meinsamen ersten Studienabschnitt
verbessert werden soll, wird nun die
Chance einer verstärkten pädagogi-
schen Kompetenz all jener Konzert-
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fachabsolventinnen und -absolventen,
die es nicht schaffen sollten, als inter-
nationale Stars zu reüssieren und daher
meist beruflich zu „Musiklehrern"
mutieren, als Argument für die Zusam-
menlegung ins Treffen geführt.
Da die Diskussion um die Integration
des IGP-Studiums zum Politikum hoch-
stilisiert wurde, ist zu bezweifeln, ob
der viel zitierte Koalitionspartner jetzt
zustimmen wird, wenn gleich die § § 4
Z 15a und 34 Z 4 auch die Chancen-
gleichheit für In- und Ausländer bei
der Zulassung zum Studium herstellen
könnte und bei gutem Willen und Ver-
nunft der, die Zulassungsbedingungen
festlegenden Studienkommission eine
Berücksichtigung der unterschiedli-
chen Vorbildungen und ein ausgewo-
genes Verhältnis bei der Zulassung zwi-
schen jenen Studierenden, die ein
Konzertfachstudium und jenen, die ein
Instrumentalpädagogikstudium anstre-
ben, garantiert sein sollte. Die Verant-
wortung tragen hier die Studien-
kommissionen, die Studiendekane bzw.
Rektorin oder Rektor bei der Zusam-
mensetzung der Prüfungssenate und
die Prüfungssenate selbst, denen auch
keine, wie immer geartete Normierung
im Gesetz diese Verantwortung ab-
nimmt.
Abgegangen wurde von der auch von
uns kritisierten Begriffsverwirrung und
Verschleierung der Gleichwertigkeit
von Kunst und Wissenschaft durch die
Bezeichnung „künstlerisch-wissen-
schaftliche, wissenschaftlich-künstle-
rische Studien" zu Gunsten der Be-
zeichnung „künstlerische Studien" und
man überläßt den Studien-
kommissionen in der näheren Definiti-
on ihrer Studieninhalte die Schwer-
punktsetzung. In jedem Fall muß das
Diplomstudium einen Theorieanteil
von 20% aufweisen. Ebenso können
sich laut neuem Entwurf die Studieren-
den künftig entscheiden, ob sie mit
einer „künstlerischen" oder einer „wis-
senschaftlichen" Diplomarbeit ihr Stu-
dium abschließen wollen, wobei die
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künstlerische Diplomarbeit bei der Di-
plomprüfung durch eine schriftliche
Defensio, zu "verteidigen" sein wird.
In vielen Bereichen wurden die
Stundenobergrenzen und Semester er-
höht, nachdem mit nahezu allen Stu-
dienkommissionen Gespräche geführt
wurden, bei denen weitestgehend Kom-
promisse erzielt werden konnten. Ins-
gesamt sind viele von uns in der Erst-
begutachtung geäußerten Kritikpunkte
berücksichtigt worden.

KUOG
Das Ministerium hat den hochschulpo-
litischen Gremien einen provisorischen
Vorentwurf zum Kunstuniversitäten-
organisationsrecht vorgelegt. Diesen
im einzelnen zu kritisieren wäre ver-
früht und ein Vorgriff auf die kommen-
de Begutachtung. Erspart bleibt nicht
die Kritik an der generellen Tendenz
des Gesetzes. Entgegen allen Hoffnun-
gen, es würde in Einsicht der
hochschuldemokratischen Defizite des
UOG93 die Chance ergriffen werden,
bei diesem, nun sogar als eigenem
Gesetz (keine Novelle zum UOG) for-
mulierten Organisationsregelwerk eine
zukunftsweisendeOrganisationsrechts-
reform zu versuchen, ist dieser vorläu-
fige Entwurf ein Rückschritt in Rich-
tung alte Ordinarien-Universität und
eine Rücknahme der Autonomie. Es ist
mir unverständlich, wovor (außer vor
dem Koalitionspartner) die Angst be-
steht, den Kreis der für alle hochschul-
politischen Ämter aktiv und passiv
Wählbaren zu erweitern, wäre dies doch
die Chance, die Suche nach klugen
Köpfen für die vielen Funktionsebe-
nen den Hochschulen zu überlassen.
Geeignete dafür sind nicht nur in der
Professorenkurie, sondern auch im Mit-
telbau reichlich zu finden.
Die Autonomie von Organisationen ist
vor allem durch Gestaltungsfreiheit und
Beweglichkeit im vorgegebenen Sy-
stem definiert. Warum die Rektorin/
der Rektor von außen nur über eine
„gleichwertige Eignung" verfügen
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Budget

Der Bundesvoranschlag 1998
(Kapitel: Forschung und Wissenschaft) aus betriebswirtschaftlicher Sicht
Hans Lexa

A) Vorbemerkungen:
1. Faßt man den Staat als "Haushalts-
betrieb" auf, der Leistungen für seine
Bürger erstellt, so kann man den
Budgetvoranschlag auch als zielgerich-
tetes System von Einnahmen und Aus-
gaben betriebswirtschaftlich analysie-
ren.
Für den Politikwissenschaftler ist der
Voranschlag in Geldströme gegossene
Politik.
Für den Betriebswirt ist "Politik" das
Setzen von Zielen und die Auswahl
und die Realisierung von Maßnahmen
zur Erreichung dieser Ziele.

II. Der Jahresrechnungsabschluß ist
demgemäß nicht nur eine Abrechnung
über Einnahmen und Ausgaben, son-
dern auch ein zahlenmäßiger Bericht
über die Zielerreichung.
Der Jahresabschluß (oder "die Abrech-
nung") öffentlicher Gebietskörper-
schaften, wie er veröffentlicht wird,
erfolgt gegenwärtig noch durch die
Gegenüberstellung von geplanten Ein-
nahmen und Ausgaben (Soll) mit den
tatsächlich eingetretenen (Ist). Dieses
"Ist" wird als "Erfolg" bezeichnet, d. h.
nicht die Mehr- oder Minderbeträge als
Abweichungen gegenüber dem geplan-
ten "Soll", sondern der tatsächliche
Vollzug (die Isteinnahmen und Istaus-
gaben) bildet den Erfolg.

III. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht
ergäben sich somit mehrere Ansatz-
punkte der Analyse.
Auf Grund des begrenzten Raumes
beschränken wir uns jedoch auf die
Analyse des Voranschlages 1998. Da
der geprüfte Rechnungsabschluß 1997
noch nicht vorliegt, erfolgt der Zeit-
vergleich mit dem Bundesvoranschlag
1997.
Eine Gegenüberstellung des "Erfolges"
1997 mit dem "Erfolg" 1996 unter-
bleibt. Die Darstellung erfolgt in Mio.
ATS. Beträge darunter mögen für ein-
zelne Personen von Bedeutung sein,
aus der Sicht des Ganzen liegen sie
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jedoch unter der "Materiality (_
Wesentlichkeits)grenze".

B) Das System der Untersuchung:
1. Der Aufbau und der Inhalt des
Bundesvoranschlages:
1. Der Bundesvoranschlag wird nach
einem dekadisch numerierten Ansatz-
plan erstellt.
Die erste Stelle der Zuordnungsziffer
unterscheidet den "allgemeinen Haus-
halt" (1 = Ausgaben, 2 = Einnahmen)
und den "Ausgleichshaushalt" (der so-
zusagen das "Defizit" des allgemeinen
Haushaltes abdeckt). In diesem haben
Ausgaben die Zuordnungsziffer 7 und
Einnahmen die Ziffer B.

2. Zu beachten ist dabei, daß die Ab-
deckung des "Defizits" durch die Auf-
nahme von Schulden (durch Anleihen
und Kreditaufnahmen durch den Bund)
als "Einnahme" = Ziffer 8 erfaßt wer-
den, während die Tilgung früherer
Schulden (Anleihen, Kredite) unter den
"Ausgaben" = Ziffer 7 erfaßt wird.
Vermögen, das durch "Ausgaben" an-
geschafft wird, wird als solches im
Voranschlag nicht erfaßt (wenn somit
ein Haus gekauft wird, scheint zwar die
Ausgabe in dem betreffenden Jahr auf,
nicht jedoch der Vermögenserwerb).
Es wird zwar zwischen "erfolgswirk-
samen" und "bestandswirksamen" Aus-
gaben unterschieden, doch macht die-
se Unterscheidung wenig Sinn, solan-
ge der "Bund" nicht den jeweiligen
Vermögensstand zum Stichtag ermit-
teltund diesen, ebenso wie seine Schul-
den, bewertet.
Daher ist es für die öffentliche Hand
"günstiger", zu mieten oder zu leasen,
da in die einzelne Budgetperiode die
einzelne Verpflichtung zur Jahres-
zahlung, nicht aber die Gesamtschuld
aus dem Vertrag einfließt ("Flucht aus
dem Budget"). Dies bedeutet zum ei-
nen, daß Verpflichtungen zwar seitens
des Bundes "nach Maßgabe der finan-
ziellen Bedeckbarkeit" eingegangen
werden, zum anderen solche langfristi-
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gen Verträge Budgetmittel binden.
Deshalb verstärkt sich auch die Ten-
denz zur Ausgliederung von privat-
rechtlich organisierten Gesellschaften,
denen solche Verpflichtungen übertra-
gen werden.
Umgekehrt kann ins Budget eine For-
derung auf Geld erst eingehen, wenn
sie als "Einzahlung" geflossen ist. Da-
her können Steueransprüche, die der
Bund gegenüber seinen Bürgern hat,
erst vereinnahmt werden, wenn sie
zahlungsmäßig in der Kassa eingegan-
gen sind. Eine frühere Vereinnah-
mungsbuchung (etwa unter dem Mot-
to: "diesen Anspruch haben wir, wir
werden ihn auch eintreiben und reali-
sieren") ist an sich systemwidrig. Um-
gekehrt kann der Staat nach seiner
Kontenlogik auch nicht Steuer-
guthaben, die seine Bürger ihm gegen-
über haben (etwa durch überhöhte Steu-
ervorauszahlungen) als "Rückzahlun-
gen" = künftige "Ausgaben" passivie-
ren, sondern er vereinnahmt sie budget-
wirksam in jenem Jahr, in dem sie ihm
zugeflossen sind.
Daher ist die Vorschreibung objektiv
überhöhter Steuervorauszahlungen
unmittelbar haushaltswirksam, wenn
der Betroffene nicht rechtzeitig eine
Herabsetzung beantragt. Mit "Sonder-
vorauszahlungen", etwa wie bei der
Umsatzsteuer (wonach das Steuerjahr
13 Monate hat, die im nächsten Jahr
gutgeschrieben werden), kann sich der
BM f. Finanzen einmalig über die Run-
den helfen.

3. DerBundeshaushaltsplanunterschei-
det zwischen "gesetzlichen Verpflich-
tungen" und "sonstigen" (Ermessens)-
Ausgaben. Je mehr gesetzlichen Ver-
pflichtungen nachgekommen werden
muß, umso starrer wird der Ausgaben-
bereich (fixe Ausgaben steigen).

11. Die Unvollständigkeit des
Budgets:
1. Die Pensionsverpflichtungen des
Bundes laufen nicht über die Budgets
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der einzelnen Ressorts. Der Dienst-
geber Bund verpflichtet sich jedoch zu
einem Pensionszuschuß zurAbdeckung
des Defizits. Dieser Verpflichtung
kommt erjedochnichtgesetzeskonform
nach. Er dotiert nur einen Fixbetrag
statt eines aliquoten Prozentanteils. Der
Rest wird über "Pensions(sicherungs-)
beiträge" von Aktiven und Pensionisten
aufgebracht.

2. Wäre der Bund als Dienstgeber ver-
pflichtet, auch für seine Beamten
Dienstgeberbeiträge zu leisten, käme
es zu einer "Kostenwahrheit" auch bei
den Beamten. Dann würde sich öffent-
lich herausstellen, daß einzelne Res-
sorts (mit älteren, gutbesoldeten Be-
amten) auch hohe Pensionsbeiträge des
Dienstgebers bedingen, andere jedoch
weniger. So aber tritt die Budget-
wirksamkeit erst mit dem Pensionsfall
ein.

3. Bei Vertragsbediensteten (etwa 1/3
der Mitarbeiter) entrichtet der Bund
Dienstgeberbeiträge nach ASVG und
wälzt damit auch die (relativ geringe-
ren) Pensionslasten dorthin ab. Da in
diesem Bereich Höchstbeitrags- und
Höchstbemessungsgrundlagen beste-
hen, kommt es bei höher besoldeten
Mitarbeitern zur Degression der Bei-
träge mit wachsendem Gehalt. (Für die
Mitarbeiter bedeutet dies eine gravie-
rende Lücke zwischen Aktivbezug und
künftiger Pension.)
Dies erklärt auch den Drang des Dienst-
gebers zum Vertragsbediensteten, zum
Professor auf Zeit, Erhöhung der An-
fangsbezüge etc. Alle diese Maßnah-
men (sofern sie die nächsten 20 Jahre
konsequent durchgehalten werden)
schonen das Pensionssystem.

III. Die Analyse erfolgt von außen
(nicht durch einen mit Zusatzinfor-
mationen versehenen Insider).

C) Die Analyse des Bundesvoran-
schlages 1998 im Bereich 1/14
I. Der Bereich "Wissenschaft und
Forschung"
1. Das Bundesministerium für Wissen-
schaft, Verkehr (und Kunst).
Durch das Bundesministeriengesetz in
seiner letzten Fassung wurde aus dem
ursprünglichen BM für Wissenschaft,
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Verkehr und Kunst ein BM für Wis-
senschaft und Verkehr.
Ein Vergleich mit den Vorjahren ist
daher vom Umfang her problematisch.

2. Dazu kommt eine Reihe von Um-
strukturierungen, die sich auf Grund
des Dienstrechts und des Gehalts-
gesetzes ergeben. Damit ist auch die
Vergleichbarkeit zum Bundesvoran-
schlag 1997 nur bedingt oder gar nicht
gegeben.
Daher kann eine Analyse des Voran-
schlages 1998 zum großen Teil nur
strukturell, nicht im Zeitvergleich er-
folgen.

2.1. Die Gesamtausgaben des Berei-
ches 1/14 ("Wissenschaft und For-
schung") sind für 1998 mit 27.854 Mio.
veranschlagt (1997 mit 25.850 Mio.),
dies stellt ein nominelles Plus von rd. 2
Mrd. oder rd. 7,7 % dar. Vergleicht
man den für 1998 vorgesehenen Betrag
von 27.854 Mio. mit dem Erfolg 1996
(also dem Ist vor 2 Jahren, in dem noch
die "Kunst" enthalten war), so betrug
dieser 27.157 Mio. Die Erhöhung für
1998 gegenüber dem Vollzug 1996
beträgt demnach nur 2,5 % bzw. 697
Mio.

2.2. Von der Erhöhung von rd. 2 Mrd.
im Voranschlag 1998 gegenüber dem
Budget 1997 gehen rd. 0,7 Mrd. (1.828
Mio. statt 1.105 Mio.) als Zahlungen
an die BIG (die Bundesimmobilien-
gesellschaft). Im Hinblick auf weitere
Neubauten (z. B. SoWi-Neubau in Inns-
bruck) und die desolaten Bauzustände
alter Universitätsgebäude wird diese
Position die nächsten 15 Jahre laufend
steigen.

3. Der Bereich 1/14 weist für 1998 in
der UT 0 (Personalausgaben) rd. 12,5
Mrd. oder rd. 45 % der budgetierten
Gesamtausgaben aus. Der Rest (15,3
Mrd.). sind Sachausgaben, von denen
allerdings wiederum ein Teil als
"Personalaufwand" zu bezeichnen sind
(Lehraufträge, Prüfungstaxen etc.).
Dabei fällt u. a. auf, daß unter 1/1413
"Forschungsvorhaben" (1996 noch als
"Expertengutachten und Auftragsfor-
schung" mit rd. 170 Mio.) 247 Mio.
(1997 190 Mio.) angesetzt werden.
Unter 1/1415 "Anwendungsorientier-
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te Forschung" sind für 1998 471 Mio.,
für 1997 nur Merkposten angesetzt.
203 Mio. bilden den ESA-Beitrag und
rd. 250 Mio. einzelne Beiträge zu ESA-
Programmen.
Hingegen wurden die Mittel unter
1/1418 "Forschungsvorhaben in inter-
nationaler Kooperation" von 755 Mio.
(1997) auf rd. 404 Mio. 1998 zurück-
gefahren. Offensichtlich eine Um-
schichtung zu 1/1415.
Der Voranschlagsansatz 1/141 ("Bun-
desministerium, Zweckaufwand"), un-
ter den die oben genannten Beträge
fallen, wurde insgesamt von 1997 auf
1998 von 5,8 Mrd. auf rd. 6 1VIrd. er-
höht. Somit wird deutlich, daß die "an-
wendungsorientierte Forschung", aber
auch vom Ressort direkt zu vergebende
Aufträge verstärkt werden sollen. Auch
der Bereich "Forschungsunternehmen"
wurde um rd. 100 Mio. höher dotiert.
Unter 1/14 fallen neben den Kunst-
hochschulen und Universitäten, die
gesondert beleuchtet werden, auch die
Fachhochschulen (1/146), für die 1998
rd. 591,6 Mio. veranschlagt sind (1997
399 Mio."Ist" 1996 224 Mio.).

II. Der Bereich 1/142 "Universitäten
und wissenschaftliche Einrichtun-
gen"
Der Bereich 1/142 "Universitäten und
wissenschaftliche Einrichtungen" (wie
Bibliotheken, wissenschaftliche An-
stalten) wurde 1998 mit 17,2 Mrd. (1997
mit 16,4 Mrd.) dotiert. Das "Ist" 1996
betrug 18,1 Mrd. Demnach wurden,
gemessen am Voranschlag 1997, den
Universitäten und wissenschaftlichen
Einrichtungen rd. 0,8 Mrd. mehr bud-
getiert; 1996 wurden jedoch bereits um
0,9 Mrd. mehr benötigt, als für 1998
geplant sind. Die Sparwelle greift hier
somit voll durch. Sie wird durch die
(geringe) Geldentwertung (etwa 3 % in
zwei Jahren, aber doch etwa 0,5 Mrd.)
und allfällige Biennalsprünge (extern
nichtabschätzbar) noch verschärft. Ins-
gesamt stehen somit diesem Bereich
real im Vergleich zu 1996 ca. 1,4 Mrd.
weniger zur Verfügung.
Da im Budget 1998 bereits mehr als
eine halbe Mrd. (0,6 Mrd.) für die Fach-
hochschulen (1/146) vorgesehen ist,
erscheint es nicht abwegig, mehr als
ein Drittel des Minderaufwandes bei
1/142 dem Effekt der Fachhochschu-
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len zuzuschreiben. Dieser wird sich in
den kommenden Jahren noch verschär-
fen, und zwar nicht nur wegen der
zusätzlichen Zahl zu bewilligender Stu-
diengänge, sondern deshalb, weil nach
der Anlaufzeit einige Studiengänge,
doch zu Fachhochschulen mit mehr als
1000 Hörern zusammengefaßt, eine
stabile Infrastruktur brauchen werden,
die mit einem Pauschalsatz von S
90.000 pro Hörer nicht mehr gedeckt
werden kann. Sofern nicht die Rechts-
träger, die als Partner des BMWV fir-
mieren, einspringen, wird die Last, po-
litisch bedingt, am Bund hängen blei-
ben (eine einmal bestehende Instituti-
on liquidiert man nicht ohne weiteres).
Für die "Universitäten" sind unter 1/
1420 Personalausgaben von 10,7 Mrd.
veranschlagt (rd. l Mrd. mehr als 1997,
bzw. 0,8 Mrd. mehr als das "Ist" 1996),
d. s. von 17,2 Mrd. rd. 62 %. Insgesamt
(mit "zweckgebundener Gebarung")
sind für "Universitäten" rd. 16,8 Mrd.
veranschlagt (1997 16,0 Mrd.) also rd.
0,8 Mrd. mehr. Das "Ist" 1996 hatte
17,5 Mrd. betragen. Man mag es wen-
den, wie man will, den Universitäten
wurde deutlich ein Sparkurs auch in
den globalen Zahlen verordnet.
Deutlich wird der Sparzwang bei den
Anlagen (mit 1,3 Mrd. gleich hoch
angesetzt wie 1997; das "Ist" 1996
hatte rd. 1,7 Mrd. betragen) und den
"Aufwendungen (gesetzliche Ver-
pflichtungen" 736 Mio. gegen 986
Mio. 1997 = minus 250 Mio; im Ver-
gleich zum "Ist" 1996 =1,268 Mio. ein
Minus von 282 Mio.). Unter dieser
Position sind vor allem die "Abgel-
tung von Lehrtätigkeit" und "Prüfungs-
entschädigungen" erfaßt, Zahlungen,
die sehr viele Universitätsangehörige
betreffen. Wirtschaftlich bilden sie ei-
nen variablen Personalkostenbestand-
teil. Das Einfrieren der "Anlagen" kann
dazu führen, daß Geräte veralten, nicht
ersetzt werden können etc. Für eine
Aufwärtsentwicklung der Forschung
ist dies kein positives Signal. Ähnliche
Tendenzen zeigen sich bei 1/14208
"Aufwendungen", unter welchen ne-
ben anderen "Druckwerke" seit Jahren
konstant mit 400 Mio. budgetiert sind.
Sie deuten auf ein Veralten unserer
Bibliotheksbestände hin.
Betrachtet man die "Mengenkom-
ponente" beim Personal, so sieht der
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Stellenplan der "Universitäten" zu
1/14200 10.654 Beamte (um rd. 500
weniger als 1997) und 1998
5.853Vertragsbedienstete(1997 5.514
einschl. Kunst) vor. Somit ist hier eine
Umschichtung und eine Verringerung
eingeplant.
Bei den "Kunsthochschulen" sieht der
Stellenplan 892 Beamte (1997 940)
und 1998 990 Vertragsbedienstete
(1997 980) vor; somit auch hier eine
leichte Umschichtung, insgesamt aber
eine deutliche Verringerung.

111. Der Bereich 1/143 Kunsthoch-
schulen
1. Der Bundesvoranschlag 1998 sieht
für die Kunsthochschulen vor:
(1/1430), (1/1431)

In der allgemeinen Gebarung:
1.790,3 Mio. (1.672,2)
In der zweckgebundenen Gebarung:
22,0 Mio. (19,8)
Zusammen somit:
1.812,3 Mio. (1.692,0)
Der Erfolg 1996 betrug: 1.789,5 Mio.

Gegenüber dem Voranschlag 1997 be-
trägt die Erhöhung rd. 120,3 Mio., ge-
genüber dem "Erfolg" 1996 jedoch nur
22,8 Mio. Das Budget 1997 lag um
97,5 Mio. unter dem "Ist" des Jahres
1996.
Dies weist darauf hin, daß die
Budgetierung 1997 um rd. 6 % unter
den tatsächlichen Ausgaben des Jahres
1996 lag. Die Budgeterhöhung 1998
zeigt zwar gegenüber dem Budget 1997
eine Steigerung von rd. 7 %, gegenüber
dem Vollzug 1996 jedoch nur eine Er-
höhung um rd. 1,5 %.
Somit liegt die für 1998 vorgesehene
Verbesserung knapp in der Höhe der
1997 eingetretenen Inflationsrate, was
defacto einer Stagnation entspricht.

2. Eine Analyse der Struktur der Aus-
gaben zeigt folgendes Bild:

2.1. In der allgemeinen Gebarung sind
für das Personal 1.202,3 Mio. (1093,6)
vorgesehen, in der zweckgebundenen
rd. 1,0 Mio. (1,4) insgesamt somit
1.203,3 Mio. (1095,0). Dies entspricht
rd. zwei Drittel der Gesamtausgaben.

Die Steigerung gegenüber dem Voran-
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schlag 1997 von rd. 9,6 % ergibt sich
im wesentlichen im Bereich der
Vertragsbediensteten, der Vergütungen
für Nebentätigkeit (Prüfungsentgelte
+ 37 Mio. oder 26 %, den Mehr-
leistungsvergütungen+27,1 Mio. oder
54 %), ähnlich hohe Steigerungsraten
ergeben sich auch in anderen Positio-
nen, wenn man den Budgetvoranschlag
1998 mit jenem des Jahres 1997 ver-
gleicht. Stellt man jedoch den "Erfolg"
1996 (also das Endergebnis des Budget-
vollzuges 1996) mit den Budgetvoran-
schlägen 1998 und 1997 gegenüber, so
zeigt sich, daß die Ist-Personalausga-
ben 1996 mit 1,184 Mio. um rd. 903
Mio. über dem Voranschlag 1997 la-
gen (somit um rd. 8 %); der Voran-
schlag 19981iegt aber nur um 184 Mio.
über dem "Ist" 1996, d. h. daß die
Ansätze für 1997 (die seinerzeit 1996
beschlossen wurden) nicht sehr dicht
an der Realität gelegen sind.

Sobald der Jahresabschluß 1997 vor-
liegt, wird sich weisen, wie wirklich-
keitsnah der Voranschlag 1998 ist. Je-
denfalls orientiert er sich am Erfolg
1996 und berücksichtigt die Entwick-
lung 1997 und die 1998 vorgesehenen
Eingriffe nur peripher.

2.2. Im Voranschlagsansatz 1/14303
"Anlagen" sind 1998 und 1997 gleich
70 Mio. vorgesehen.
Das "Ist" 1996 betrug rd. 65 Mio. Die
Steigerung liegt somit bei rd. 8 %.
Vergleicht man jedoch die Unterglie-
derungen im einzelnen, so ergeben sich
1998 gegenüber Ist 1996 durchwegs
Rückgänge, mit Ausnahme bei den
Ersteinrichtungen (Ist 1996 = 7,6 Mio.,
VA 1997 20 Mio., VA 1998 22,2 Mio.)
und rd. 0,8 Mio. bei Software (Ver-
schiebungen innerhalb der Unterglie-
derung wurden saldiert).
Unter den "Förderungen" (1/14306)
hat sich der Gesamtbetrag im Voran-
schlag 1998 gegenüber 1997 um rd. 1
Mio. erhöht; gegenüber dem "Ist" 1996
beträgt die Steigerung jedoch nur 0,5
Mio.

2.3. Unter 1/14307 Aufwendungen (ge-
setzliche Verpflichtungen), die neben
Gebühren, Steuern, Dienstgeber-
beiträgen auch die Abgeltung für Lehr-
tätigkeit umfassen, wurden für 1998
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sich damit anfreunden. Interessanter
ist die Frage: wie hat sich das ver-
schärfte Gebührensystem ein Jahr nach
seiner Einführung auf Australiens Uni-
versitäten ausgewirkt?

1) Entgegen der Regierungsprognose,
die erhöhten Studiengebühren würden
sich nicht auf die Immatrikulations-
ziffern auswirken, gab es einen Rück-
gang der Erstinskribienten um 4.4%.5
Der Rückgang war allerdings bei den
„Regelstudenten" niedriger als bei den
„mature-age" Studierenden, also den
Quereinsteigern über 25 Jahre. Stellt
man in Rechnung, daß im angelsächsi-
schen Raum die Einkommensunter-
schiedezwischenUni-Absolventen und
Nichtakademikern wesentlich höher
sind als in Österreich (damit sieht auch
die Kosten-Nutzen- Relation besser aus
als bei uns), und stellt man weiterhin in
Rechnung, daß es sich "nur" um eine
Erhöhung, nicht aber um die (psycho-
logisch schwerer zu verkraftende) Neu-
einführung von Studiengebühren han-
delte, ist der Einbruch doch deutlicher
ausgefallen als erwartet. Zum Ver-
gleich: als 1989 die Studiengebühren
erstmals eingeführt wurden, kam es
zwei Jahre lang zu einer Stagnation der
vorher alljährlich im Schnitt um 6%
ansteigenden Studentenzahl, aber zu
keinem Einbruch.

2) Vom Rückgang der Einschreibun-
gen waren die Universitäten sehr un-
terschiedlich betroffen. Prestige-
beladene Universitäten wie jene von
Melbourne und Sydney, Perth oder
Brisbane verzeichneten keine Rück-
gänge. Kleinere, jüngere und kulturell
benachteiligte Unis traf es jedoch hart:
die University von Western Sydney
verbuchte einen Rückgang der Anmel-
dungen um 20%, Macquarie University
sogar um 25 %. Da Universitätsbudgets
von der Anzahl der Studenten abhän-
gig sind, kam es zu Entlassungen (zu
ca. 2/3 beim nichtwissenschaftlichen
Personal) und zu Gehaltskürzungen der
Lehrenden. Somit haben sich die „Klas-
senunterschiede" innerhalb der Uni-
versitäten verschärft. 6

3) Auf Studienrichtungen umgelegt,
zeigt sich ein sehr komplexes und teil-
weise paradoxes Bild. Was zum Bei-
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spiel die Vereinigung australischer
Naturwissenschafter prophezeite, traf
ein: die technischen und naturwissen-
schaftlichen Studienrichtungen ver-
zeichneten einen Rückgang der Imma-
trikulationen um 7% (im Bundesstaat
Südaustralien sogar um 20%). Und das,
obwohl die Regierungserklärung vor-
gesehen hatte, den Stellenwert der Na-
turwissenschaften zu erhöhen. Es er-
gibt sich somit die absurde Situation,
daß ein Physiker, Biologe oder Mathe-
matiker, der später einmal den Lehrbe-
ruf ergreift, genau dasselbe verdient
wie seine KollegInnen der Fächer Eng-
lisch oder Geschichte - nur hat seine
Ausbildung um 40% mehr gekostet.
Einzelne geisteswissenschaftliche
Zweige legten überraschend zu: so stieg
die Zahl der Pädagogikstudierenden
um 6%.'Ebenso überraschend ist das
Ansteigen der Jus-Studierenden (de-
ren Studiengebühr 5.500 Dollar ge-
genüber 2.400 im Vorjahr beträgt) um
6%. Das um 13% höhere Interesse am
Studium der Agrarwissenschaften kann
niemand so recht erklären. Die Medi-
zinstudenten blieben zahlenmäßig
gleich, aber dafür nahm das Interesse
an der Veterinärmedizin um satte 26%
zu. Ausschlaggebend dafür dürfte wohl
die fast gleiche Einkommenssituation
der Veterinäre gegenüber den Human-
medizinern sein, bei wesentlich niedri-
geren Studiengebühren.

Zusammenfassend kann man sagen,
daß die Erhöhung der Studiengebüh-
ren zu teilweise unvorhersehbaren
Schwankungen bei den Inskriptions-
ziffern geführt hat, welche die davon
betroffenen Institutionen natürlich er-
heblich belasteten. Wie aber sind die
Anstiege einzelner Studienrichtungen
zu bewerten, welche von Befürwortern
der Studiengebühren triumphierend als
Beweis für die Richtigkeit ihrer Positi-
on hochgehalten werden? Gibt es Rah-
menbedingungen, welche sich von der
österreichischen Bildungslandschaft
unterscheiden?

Australien hat keinen total offenen
Studienzugang: jedes Jahr bleiben ca.
90.000 Schulabsolventen ohne einen
Studienplatz. Das heißt, es gibt ein
Reservoir von Absolventen mit
schlechteren Schulnoten, welche sich
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freigewordene Plätze sichern konnten;
die Einführung von Gebühren bringt
daher eine negative Auslese mit sich.
Finanzkraft zählt beim Ergreifen eines
Studiums mehr als Begabung. Austra-
lien hat auch eine höhere Arbeitslosig-
keit als Österreich, und immer, wenn
diese ansteigt, steigt auch die Zahl der-
jenigen, die - in Ermangelung eines
Jobs - lieber studieren gehen als gar
nichts tun. Am gravierendsten aber ist
der starke Rückgang von „mature-age
students" (die zu über 50% Teilzeit-
studenten sind) zu bewerten, denen ein
Darlehen z.T. gar nicht gewährt wird,
oder die mit der Rückzahlung sofort
begonnen müssen. Damit wurde die
akademische bzw. soziale Mobilität
schwer getroffen.

Nicht vergessen sollte werden, daß Stu-
diengebühren (besonders in dieser
Höhe) für Frauen eine schwerere Bela-
stung darstellen als für Männer. Nicht
nur, weil im Sinne alter Geschlechter-
rollen 18-jährige Töchter im Zweifel
halt doch nicht an die Uni geschickt
werden, sondern weil nach dem
Studienabschluß die statistisch nach-
weisbar höheren Einkommen männli-
cher Absolventen die Rückzahlungs-
raten leichter verkraftbar machen als
die von weiblichen.

Es sind auch noch andere Aspekte zu
berücksichtigen. Australien, gibt ge-
messen an seinem BIP, deutlich mehr
für den Bildungssektor aus als Öster-
reich. Australien hat auch eine deutlich
höhere Anzahl an Studierenden im ter-
tiären Sektor zu verzeichnen, ist mate-
riell nicht so gut gestellt wie Öster-
reich, und kann daher auf legitimere
Sachzwänge verweisen als hierorts.

In einem Punkt weist das australische
Modell eine durchaus diskussions-
würdige Facette auf: Wie schon er-
wähnt, wurde den Universitäten ge-
stattet, einen Teil der verfügbaren Stu-
dienplätze für „füll fee-paying students"
zu reservieren. Nun haben sich nur
wenige Inländer gefunden, welche die-
sen Zugang wählen, aber aus asiati-
schen Ländern kommen doch viele
wohlhabende Studierende, welche sich
die exorbitant erscheinenden Gebüh-
ren leisten können. Diese Klientel
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nimmt die absolute Kostenwahrheit auf
sich: Von 250.000 Schilling p.a. auf-
wärts. Wäre das nicht eine legitime
Einnahmequelle für z.B. die Musik-
hochschulen Österreichs, die in einzel-
nen Studienrichtungen einen bis zu 95%
reichenden Anteil von ausländischen
Studierenden aufweisen?

1. Österreich: Universitäten, KHS, FHS, sämtli-
che Pädagog. Akademien, Akademien f. Sozial-
arbeit, Kollegs u. Speziallehrgänge (Höhere Schu-
le), Gehobener Med.-techn. Dienst. Hochschul-
bericht 1996, S 102. Die für Australien genannte
Zahl schließt sämtliche post-sekundäre Kurz-
studien (Sozialhelfer, Ingenieur oder MTAs) ein.
2. Anteil des Hochschulbudgets am BIP in %
(ohne Neubau des AKH), Hochschulbericht 1996,
Band 2, S. 15

3. Aus diesen Zahlen läßt sich die viel höhere
Verweildauer der österreichischen Studierenden
an Universitäten und KHS ablesen. So war 1996
die durchschnittliche Studiendauer eines inlän-
dischen österreichischen Studierenden 13,9 Se-
mester, in Australien hingegen nur 7 Semester.
4. John Niland: „University Funding for a New
Millennium". Campus Review (Sydney), 3.-9.
September 1997, S. 11-12
5. Les Andrews. „The Effect of HECS on Interest
in Undertaking Higher Education". Website:
http://wwwe.deetya.gov.au/divisions/hed/
hesceffect/hecshes.htm . August 1997. Der Au-
tor arbeitete im Auftrag der Regierung.
6. Man braucht kein Prophet sein, um zu progno-
stizieren, daß sich genau dies in Österreich auch
einstellen würde: den Massenuniversitäten an
kulturell attraktiven Standorten (vor allem in
Wien und Graz), würde keine Erleichterung bei
den Studentenzahlen zuteil werden.

Universität - Fachhochschule
Konkurrenz oder Miteinander?
Günther Bonn

Am 1.10.1993 wurde mit Inkrafttreten
des Bundesgesetzes über Fachhoch-
schul-Studiengänge ein neuer Bereich
in der österreichischen Bildungs-
landschaft eröffnet mit dem Auftrag,
Studiengänge, die durch ihre starke
Praxisorientierung und den straffen
Studienablauf vor allem eine berufsbe-
zogene Alternative zur universitären
Ausbildung ermöglichen und darüber-
hinaus als Stätten der Aus- und Weiter-
bildung eine praxisnahe qualifizierte
Berufsausbildung auf Hochschulniveau
vermitteln sollen, zu schaffen.

Damit soll eine EG-konforme Berufs-
ausbildung auf Hochschulniveau, kür-
zere Studiendauer, stärkerer Berufs-
und Praxisbezug, Durchlässigkeit für
das duale System sowie eine Alternati-
vezum traditionellen Hochschulbereich
geschaffen werden.
Geregelt ist das Fachhochschulwesen
nicht über ein Organisationsrecht, das
Fachhochschul-Studiengesetz trägt
vielmehr einen Rahmengesetz-
charakter, wobei lediglich Mindestan-
forderungen und Untergrenzen festge-
legt werden. Dadurch wird ein breiter
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Raum für innovative Bildungsangebo-
te geschaffene. Für die nötige Quali-
tätssicherung, die Anerkennung von
Studiengängen, deren Evaluierung und
Kontrolle ist der Fachhochschulrat zu-
ständig. Dieser ist u.a. auch für die
Anerkennung vonFachhochschul-Stu-
diengängen, die Verleihung der vorge-
sehenen akademischen Grade, die Si-
cherung des Standards und der Bera-
tung der Bundesminister für Wissen-
schaft und Verkehr und für Unterricht
und kulturelle Angelegenheiten in Fra-
gen des Fachhochschulwesens und des
Einsatzes von Bundesmitteln vorgese-
hen.

Ein Fachhochschulstudium erfordert
einschließlich der für die Diplomarbeit
vorgesehenen Zeit mindestens drei Jah-
re, wobei in den Fällen, in denen ein
Berufspraktikum vorgesehen ist, sich
die Studienzeit um dieses verlängert.
Dabei beträgt die Mindeststundenzahl
für Pflicht- und Wahlfächer pro Lehr-
gang mindestens 1950 Lehrveran-
staltungsstunden. Ein wichtiger Unter-
schied zur universitären Bildungs-
situation ist auch durch den Erhalter

BUKO INFO

7. Der Lehrberuf in Australien ist gekennzeich-
net von niedrigem Sozialprestige und niedrigem
Einkommen. Das allerdings hat zum Freiwerden
von Arbeitsplätzen geführt, was in Zeiten der
hohen Arbeitslosigkeit zu einem gewichtigen
Aspekt bei der Studienwahl wird.

Ass.-Prof.Mag.Dr. A. Wimmer
Institut für Anglistik und Amerikanistik

Universität Klagenfurt
e-mail: adi.wimmer@uni-klu.ac.at

von Fachhochschul-Studiengängen
gegeben. Dies kann der Bund sowie
jede andere juristische Person des öf-
fentlichen Rechtes und juristische Per-
sonen des privaten Rechtes, z.B. ein
Verein, eine Ges.m.b.H. oder eine Stif-
tung sein. Während die Aufnahme ei-
nes Studierenden an einer Universität
bescheidmäßig durch eine Zulassung
erfolgt, istdas Verhältnis zwischendem
Erhalter eines Fachhochschul-S tudien-
ganges und dem Studierenden ein pri-
vatrechtliches. Dies wird durch einen
Ausbildungsvertrag geregelt. Die fach-
liche Zugangsvoraussetzung zu einem
Fachhochschul-Studiengang ist die all-
gemeine Hochschulreife oder eine ein-
schlägige berufliche Qualifikation,
wobei unter beruflicher Qualifikation
jedenfalls die Absolvierung einer min-
destens dreijährigen berufsbildenden
mittleren Schule oder eine Ausbildung
im dualen System zu verstehen ist.
Weiters ist zu erwähnen, daß, wenn es
das Ausbildungsziel eines Studiengan-
ges erfordert, Studienanfänger mit ein-
schlägiger beruflicher Qualifikation
Zusatzprüfungen nachzuweisen haben.
Diese werden vom Fachhochschulrat
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auf Antrag des Erhalters jeweils fest-
gelegt.

Zum Abschluß von Fachhochschul-
Lehrgängen ist die Verleihung des aka-
demischen Grades Magister/Magistra
(FH) bzw. Diplom-Ingenieurin (FH)
vorgesehen. Da die Durchlässigkeit des
Bildungssystems gewährleistet sein
muß, können AbsolventInnen eines
österreichischenFachhochschul-Studi-
enganges zu einem Doktoratsstudium
an einer Universität zugelassen wer-
den, das um zwei Semester verlängert
ist. Diesbezüglich ist z.B. bereits eine
Verordnung über das Doktoratsstudium
für AbsolventInnen von Fachhoch-
schul-Studiengängentechnischer Rich-
tung in Kraft 2.

WenngleichkeineFinanzierungspflicht
des Bundes im Bereich des Fachhoch-
schulwesens vorgesehen war, vielmehr
der Wunsch der Finanzierung aus dem
Privatbereich im Vordergrund stand,
mußte schon von Beginn an festgestellt
werden, daß dieser tertiäre Bildungs-
sektor nahezu ausschließlich aus dem
Bereich der öffentlichen Mittel finan-
zierbar ist.
Im Jahre 1994 wurde zudem intermini-
steriell eine Zahl von 10.000 zu för-
dernde "Studentenplätze" bis zum Jah-
re 2000 festgelegt.
Zur Zeit beträgt die Studentenzahl ca.
6.000. Der Gesamtbudgetanteil des
Bundes für 1997 für den Fachhoch-
schulsektor belief sich auf 388 Mio.
öS, sodaß ein Studienplatz pro Jahr für
den Bund mit durchschnittlich öS
65.000,- veranschlagt werden kann.
Die Restfinanzierung erfolgt im we-
sentlichen über andere öffentlich recht-
liche Körperschaften (z.B. Länder,
Gemeinden).

Für die Lehrenden an Fachhochschul-
Studiengängen gilt ebenfalls größte Fle-
xibilität. Das Fachhochschul-Studien-
gesetz sieht nur für den Kern des Lehr-
körpers, nämlich für die Mitglieder des
sogenannten Entwicklungsteams, be-
sondere Qualifikationserfordernisse
vor. Dabei müssen zwei des minde-
stens vier Personen umfassenden Ent-
wicklungsteams habilitiert sein oder
über eine gleichwertige Ausbildung
verfügen; zwei müssen eine berufliche
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Qualifikation in einem studiengang-
relevanten Berufsfeld nachweisen. Im
allgemeinen kann davon ausgegangen
werden, daß der größte Teil der Leh-
renden über eine akademische Ausbil-
dung verfügen muß. Insbesondere im
praktischen Unterricht sind auch be-
ruflich qualifizierte Lehrende ohne
akademische Ausbildung eingesetzt.
Gesondert angeführt werden muß in
diesem Zusammenhang, daß die Be-
setzung offener Stellen auf dem
Fachhochschulsektor aufgrund des pri-
vatrechtlichen Arbeitsverhältnisses
nicht dem Ausschreibungsgesetz un-
terliegt. Trotzdem gilt, sofern eine
Bundesförderung gewährt wird, basie-
rend auf einem Förderungsvertrag, das
Gleichbehandlungsgesetz. Lehrende an
Fachhochschul-Studiengängen stehen
daher nicht in einem öffentlich-rechtli-
chen Dienstverhältnis, sondern in ei-
nem privatrechtlichen Angestelltenver-
hältnis zum Arbeitgeber. Als Berufs-
titel ist für neben- und hauptberuflich
Lehrende während der ersten drei Jah-
re ihrer Lehrtätigkeit „ Fachhochschul-
Lektor (FH-Lektor)" und für hauptbe-
ruflich Lehrende ab dem vierten Jahr
ihrerLehrtätigkeitderTitel „Fachhoch-
schul-Professor (FH-Professor)" vor-
gesehen.

Bisher wurden seit der Schaffung die-
ser Ausbildungsform in Österreich mit
Wintersemester 1994/95 bis zum Win-
tersemester 1997/98 43 Fachhochschul-
Studiengänge genehmigt. Dafür sind
1309 Lehrende, davon 235 weibliche,
bei einem Akademikeranteil von 88 %
tätig. Neben der regionalen Verteilung
wurden insbesondere auch Schwer-
punkte im Hinblick auf berufsbeglei-
tende Studiengänge gesetzt. Als neues
Element konnte auch das Angebot ei-
ner kombinierten Organisation zwi-
schen Vollzeit- und Teilzeitstudien in
zwei Fällen erreicht werden.
Eine weitere Schwerpunktsetzung er-
folgte durch die Einrichtung mehrerer
koordiniert vorbereiteter Studiengän-
ge für Berufsfelder der Telekommuni-
kation und der neuen Medien 3 .

Die Einführung des neuen Bildungs-
segmentes Fachhochschule kann aus
heutiger Sicht als gelungene Innova-
tion im österreichischen Bildungs-
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bereich bezeichnet werden. Betrachtet
man die Vielzahl der ermöglichten Stu-
dien und die fachliche Breite des An-
gebotes vom Tourismus bis hin zur
Telekommunikation und die Berufs-
aussichten der AbsolventInnen, so
wurde dieses Bildungsangebot von al-
len, insbesondere auch von der Wirt-
schaft, bestens angenommen.

Diskutiert man die Situation zwischen
Universität und Fachhochschule und
stellt sich die Frage der Konkurrenz
oder des Miteinander, so müssen meh-
rere Punkte berücksichtigt werden:
Zum einen ist es schon derzeit so, daß
Universitätsangehörige als Lehrende
im Fachhochschulsektor tätig sind. Zum
anderen ist die Durchlässigkeit des
Bildungssystems bis hin zurErlangung
des akademischen Grades an einer
Universität ein wichtiges und gefor-
dertes Ziel unseres Bildungsangebotes
in Österreich. Nimmt man dieses Ziel
ernst, so kann es nur durch ein Mitein-
ander zustandekommen. Dazu gehört
jedoch, daß man miteinander kommu-
niziert, plant und Konzepte gemein-
sam verwirklicht. Gerade diese Forde-
rung erscheint mir bisher kaum erfüllt.
Im Gegenteil, in gewissen Bereichen
entsteht ein falsches Konkurrenz-
denken, ja sogar ein Gegeneinander.
Diesbezüglich darf und sollte man auch
den Grundsatz, daß Fachhochschul-
Studiengänge die Gewährleistung ei-
ner praxisbezogenen Ausbildung auf
Hochschulniveau haben sollen, nicht
so auslegen, daß im universitären Bil-
dungsangebot eine praxisnahe Ausbil-
dung nicht angeboten wird. Vielmehr
soll die Flexibilität des neuen Bildungs-
angebotes Fachhochschule für unsere
Jugendund derenBerufsaussichten aus-
schlaggebend sein. Aufgrund von
Evaluierungsverfahren, Qualitätsüber-
prüfungen und der Bedarfsprüfung ist
im Fachhochschulsektor jeder abge-
schlossene Lehrgang neu zu beantra-
gen und kann daher auch wieder einge-
stellt werden.
Das universitäre Bildungssystem hat
gerade jetzt in Zeiten des Umbruches
(UOG' 93) und der Veränderungen nun
auch die Möglichkeit, eine innovative,
zukunftsweisende und für die nachfol-
genden Studenten verbesserte Ausbil-
dung zu ermöglichen und sollte diese
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Chance auch nutzen. Diesbezüglich ist
ein konkurrenzierendes Miteinander
durchaus leistungs- und bildungs-
fördernd. Nicht unbedenklich, aber
durchaus zulässig erscheint mir die Dis-
kussion, inwieweit konventionelle uni-
versitäre Studienrichtungen in das
Bildungssegment Fachhochschule
übernommen werden. Selbstverständ-
lich ist auch die umgekehrte Situation
zu diskutieren. Die Diskussion, z.B.
Medizinstudenten im Bereich des
Fachhochschulsektors auszubilden,
erscheint mir insbesonders unter
Bedachtnahme auf den hervorragen-
den universitären Ruf dieses Faches
und der internationalen Gepflogenheit
einer universitären medizinischen Aus-
bildungjedoch unangebracht. Dennoch
könnte gerade dieses In-Frage-stellen
althergebrachter Konventionen zur
Entwicklung innovativer und zukunfts-
orientierter Bildungsangebote führen.

Vergleicht man die für praxisnahe For-
schung im Fachhochschulbereich zur

Verfügung stehenden Geldmittel von
50 Millionen Schilling für das Jahr
1998 mit den den Universitäten zuge-
dachten Forschungsmitteln, so wird
schon daraus ersichtlich, daß der
Bildungsauftrag der Fachhochschule
nicht schwerpunktmäßig auf dem Sek-
tor Forschung angesiedelt ist, dies viel-
mehr auch in Hinkunft ein eindeutiger
Auftrag für das Bildungswesen der
Universität sein soll.
Der Auftrag der Universität wird daher
auch der Bezeichnung „universitas"
entsprechend sein, die Gesamtheit der
wissenschaftlichen Ausbildung und
Forschung zu vertreten. Dies umfaßt
selbstverständlich auch die Freiheit der
Wissenschaft und ihrer Lehre, aber auch
die Verbindung von Forschung und
Lehre in Theorie und Praxis. Beide
Bildungsrichtungen, sowohl die Fach-
hochschulen als auch die Universitä-
ten, haben ihre Standpunkte klarzule-
gen, gemeinsam abzustimmen und ih-
rem Bildungsauftrag gemäß zu wir-
ken.

In diesem Sinne glaube ich, daß es nur
ein Miteinander mit dem Ziel, die best-
mögliche Ausbildung für unsere Ju-
gend zu ermöglichen, geben kann, und
alle sind dazu aufgerufen, mitzuarbei-
ten.

1. M. Novak, Bundesgesetz über Fach-

hochschulstudiengänge, Manzsche

Gesetzesausgaben Nr. 85, 1995
2. Verordnung des Bundesministers für Wissen-

schaft, Verkehr und Kunst über das Doktorats-
studium für Absolventinnen und Absolventen

von Fachhochschul-Studiengängen technischer

Richtung, BGBl. 214/1996-Nr. 666.

3. em.o.Univ.Prof.DI.Dr.G. Schelling, Die Si-

tuation und die voraussichtliche Entwicklung im
Fachhochschulbereich, IWI-Fachhoch-

schulführer 97/98, ISSN: 1024-8374.

O.Univ.-Prof.Mag.Dr. G. Bonn
Institut für Analytische Chemie und
Radiochemie, Universität Innsbruck

Mitglied des Fachhochschulrates
e-mail: guenther.bonn@uibk.ac.at

Zur "Biomedizin-Konvention" des Europarates
Die im Artikel„Convention an Human Rights andBiomedicine" (BUKO-Info 4/97) angesprochene deutsche Version der
Biomedizin-Konvention liegt nunmehr vor. Es handelt sich dabei um die zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz
akkordierte „amtliche Übersetzung" mit dem Titel„ Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Men-
schenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin: Übereinkommen über Menschenrechte und
Biomedizin". Der Text steht via internet in der home-page des Institutes für Biochemische Pharmakologie der Universität
Innsbruck unter„http://www.uibk.ac.at1c1c51c5371bioethic s " zur Verfügung. Eine Übersetzung der Erläuternden Bemer-
kungen existiert nicht. Wer an den Originalfassungen (Englisch, Französisch) interessiert ist, findet diese im internet unter
„ http: //www.coe.frl oviedolprot-e.htm ".

Wie bereits im BUKO-Info 4/97 angekündigt, sollen verschiedene Experten um ihre Stellungnahme zur Biomedizin-
Konvention des Europarates ersucht werden, um eine breite und interdisziplinäre Diskussion anzuregen. Als erstes kommt
mit dem nachfolgenden Beitrag Dr. Walter Schwimmer (Abgeordneter zum Nationalrat/ÖVP) zu Wort. Als Mitglied der
österreichischen Delegation zum Europarat hat er selbst unmittelbar an derEntwicklung dieser Konvention mitgewirkt. Er
ist daher in der Lage Erfahrungen aus erster Hand zu vermitteln und seine Perspektive als Rechtsexperte darzulegen.
Einige Anfragen haben gezeigt, daß es bezüglich der „Elternschaft" der Biomedizin-Konvention Mißverständnisse geben
dürfte. Diese Konvention wurde vom Europarat (Sitz in Straßburg) und nicht von derEU entwickelt. Zum Europarat selbst
ist anzumerken, daß dieser bereits 1949 als internationale Organisation zur Förderung der politischen, rechtlichen und
kulturellen Kooperation zwischen den Staaten Europas gegründet wurde. Dem Europarat gehören zur Zeit 40 Mitglieds-
staaten (einschließlich der Schweiz) an.
Die EU selbst wird als Gemeinschaft der Konvention wahrscheinlich nicht beitreten. Dennoch werden sich aber EU-
Gremien an die Bestimmungen der Konvention des Europarates halten bzw. gegebenenfalls die Einhaltung der Konvention
verlangen, so z.B. im Rahmen von EU-geförderten einschlägigen Forschungsprojekten wie BIOMED, BIOTECH und
FAIR.

Holger Baumgartner
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Die Biomedizin-Konvention des Europarates
Walter Schwimmer

Die Biomedizin-Konvention des Eu-
roparates, vom österreichischen Ver-
treter im Minister-Komitee der Orga-
nisation mitbeschlossen,vonÖsterreich
aber bisher nicht unterzeichnet, ge-
schweige denn ratifiziert, löste und löst
in einer interessierten Öffentlichkeit
zum Teil heftige Kontroversen aus,
wobei sie bezeichnenderweise meist
noch mit ihrem früheren, irreführen-
den Namen "Bioethik-Konvention" 1
bezeichnet wird.

Eine sachliche Diskussion um das ehr-
geizige Vorhaben des Europarates zur
Vorbereitungeinerfundierten Entschei-
dung, ob Österreich mit der Unter-
zeichnung und Ratifizierung weiter
zuwarten soll, oder ob ein Beitritt zum
Rahmenübereinkommen sowohl im
europäischen Kontext als auch inner-
staatlich wünschenswert wäre, ist des-
halb sehr zu begrüßen.

Zwischen dem verständlichen Drang
der Wissenschaft, ohne Fesseln zu for-
schen, dem auch durchaus ein gesell-
schaftliches Interesse am Fortschritt
zur Seite steht, und dem notwendigen
Schutz des Menschen bei der Anwen-
dung nicht nur der neu entwickelten
Methoden zur Diagnose und Behand-
lung, sondern vor allem auch in den
Phasen der Forschung und der Erpro-
bung gibt es ohne Zweifel ein Span-
nungsverhältnis. Das hat dem Vorha-
ben des Europarates, das erste interna-
tional rechtsverbindliche Instrument
über Biomedizin, Menschenrechte und
Menschenwürde zu schaffen, von vorn-
herein scharfe und emotionsgeladene
Auseinandersetzungen versprochen.
Als Berichterstatter des Ausschusses
für Rechtsangelegenheiten und Men-
schenrechte der Parlamentarischen
Versammlung war ich selbst daran be-
teiligt, vor allem als es darum ging, den
ersten Entwurf des Lenkungs-
ausschusses CDBI (Expertenkomitee),
der noch "Bioethik-Konvention" hieß,
zurückzuverweisen, weil er vor allem

1/98

beim (mangelnden) Schutz nicht-
einwilligungsfähiger Personen und bei
der Embryonenforschung, aber auch
im Bereich genetischer Diagnosen und
Anwendungen einfach nicht den An-
forderungen entsprach.2 Ablehnende
Haltungen vor allem von Behinderten-
organisationen und religiös motivier-
ten Bürgerinitiativen gehen meiner An-
sicht nach immer noch vom gleichen
(und damals auch berechtigten) Miß-
trauen aus, das der erste Entwurf aus-
gelöst hatte.

Die Überarbeitung, die von der Parla-
mentarischen Versammlung erzwun-
gen wurde, brachte aber ein Ergebnis, 3
wie es für internationale Regelwerke
dieser Art nur möglich ist, nämlich
doch gewisse Mindeststandards zu set-
zen, obwohl über deren notwendiges
Ausmaß a priori in den Mitgliedslän-
dern unterschiedliche Vorstellungen
bestehen.

Österreich mit einem Forschungsverbot
an Embryonen hat z.B. in diesem Punkt
durchaus Grund, mit dem Konventions-
text unzufrieden zu sein, während ich
den innerstaatlichen Schutz, egal ob
selbst einwilligungsfähiger oder nicht-
einwilligungsfähigerPersonen, i m Arz-
neimittelgesetz und Medizinprodukte-
gesetz gegen Übergriffe in der For-
schung, z.B. durch nicht oder nicht
ausreichende Information, für unzurei-
chend und nicht dem Konventions-
standard entsprechend halte. (Hier wird
die Kritik an der Konvention von be-
stimmter Seite irrational, weil etwa der
Schutz durch den Konventionsbeitritt
nicht gesenkt würde, sondern angeho-
ben werden müßte!)

Sinn einer europäischen Konvention
auf einem solchen Gebiet ist außerdem
nicht nur, den Schutz im jeweils eige-
nen Land anzuheben. Wissenschaftler,
Unternehmungen, aber auch Patienten
sind heute mobil. Es ist evident, daß
diejenigen, die sich an die strengeren
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oder restriktiveren Regeln des eigenen
Landes halten und halten wollen, auch
echten Wettbewerbsnachteilen ausge-
setzt sein können. Aus der (inhaltlich
verwandten) Gentechnikdebatte ist die-
ser Umstand wohl nur allzu gut be-
kannt. Daher das Interesse, die Mindest-
standards auch anderswo anzuheben,
keineswegs zwingt die Konvention
dazu, bestehende höhere Standards ab-
zusenken, ohne Konvention und daher
ohne Bindung des europäischen Aus-
lands an Mindeststandards wäre ein
solcher Druck aus den erwähnten
Wettbewerbsgründen - so zu befürch-
ten - noch stärker.

Jedenfalls liegt mit der Konvention
erstmalig ein verbindliches, internatio-
nales Dokument vor, das auf Grund des
betretenen Neulandes wohl noch kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit er-
heben kann. Trotzdem umfaßt der In-
halt sehr wesentliche Bereiche des
Schutzes von Menschenrechten und
Menschenwürde in der Medizin und
der medizinisch-biologischen For-
schung: Zielsetzung und Gegenstand
(Art. l) sind der Schutz der Würde und
Identität jeder Form menschlichen Le-
bens und die Wahrung der Unversehrt-
heit. Artikel 2 statuiert den Vorrang
des Menschen gegenüber dem bloßen
Interesse der Gesellschaft oder der
Wissenschaft. Gleicher Zugang zur
Gesundheitsversorgung muß von den
Vertragsparteien (Mitgliedsstaaten)
ebenso geschaffen werden, wie Nor-
mender Berufsausübung verlangt wer-
den.

Für essentiell und die endgültige Fas-
sung der Konvention grundlegend von
den kritisierten Erstentwürfen unter-
scheidend halte ich das von der Kon-
vention statuierte allgemeine Ein-
willigungsprinzip, gefolgt von einer
strikten Informationspflicht. Dabei wird
nicht nur die rechtsverbindliche Ein-
willigung der betroffenen Person oder
ihres gesetzlichen Vertreters verlangt
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(und das Recht des jederzeitigen Wi-
derrufs eingeräumt), sondern "nicht-
einwilligungsfähigen" Personen, die an
sich durch ihren gesetzlichen Vertreter
handeln, sowohl ein (auch gegen den
Willen des gesetzlichen Vertreters
mögliches) Ablehnungsrecht einge-
räumt und statuiert, daß sie soweit als
möglich auch in das Einwilligungs-
verfahren einzubeziehen sind, z.B. bei
Minderjährigen, in dem ihrer Meinung,
ihrem Alter und ihrer Reife gemäß "im-
mer mehr entscheidendes Gewicht zu-
kommt". Für nichteinwilligungsfähige
Personen, egal ob dieser Zustand we-
gen Alter, Krankheit, geistiger Behin-
derung oder sonstiger Gründe gegeben
ist, nimmt die Konvention für Inter-
ventionen im Gesundheitsbereich
darüberhinaus eine äußerst restriktive
Zulassungsregel vor: Generell dürfen
Eingriffe nur zu ihrem unmittelbaren
Nutzen vorgenommen werden. Für so-
genannte "fremdnützige Forschung"
sind daher auch die kleinsten Interven-
tionen ausgeschlossen! Da der Begriff
der Intervention ein sehr umfassender
ist, jedenfalls auch Blutabnahmen, kör-
perliche Anstrengungen und Tests ein-
schließt, kommt der Personenkreis der
"nichteinwilligungsfähigen Personen"
für Forschung fremdnütziger Zielset-
zung damit nicht in Betracht (ausge-
nommen natürlich jegliche Forschung
ohne Eingriffe, z.B. durch Auswertung
von Krankengeschichten etc.).

Gerade aus der jüngeren Geschichte
Deutschlands und Österreichs und den
entsetzlichen Mißbräuchen gerade in
der Forschung an Behinderten ist eine
solche restriktive Haltung auch absolut
zu begrüßen und entspricht auch den
Intentionen der Parlamentarischen Ver-
sammlung. Forschung, die sich aber
gerade auf die Heilung oder Linderung
von Leidenszuständen konzentriert, die
zur Nichteinwilligungsfähigkeit ge-
führt haben, oder im Kindes- und Ju-
gendalter auftreten, wird aber wohl
unter Einhaltung aller nur erdenkli-
chen Schutz- und Vorsichtsmaßnah-
men auch in Zukunft möglich sein. Das
läßt daher auch die Konvention zu (was
wieder heißt, die Vertragsstaaten kön-
nen - müssen aber nicht - entsprechen-
de Ausnahmen von den sonst strikt
einzuhaltenden Verboten einräumen),
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daß im Rahmen einer solchen For-
schung, wieder mit Einwilligung, In-
formation,Widerrufsmöglich-keit, Ein-
griffe mit "minimalem Risiko" und
"minimaler Belastung" vorgenommen
werden.4 Die Kautelen und Vorbehalte
sind derart vielfältig, daß dabei von
einem zu befürchtenden Hintertürchen
nicht gesprochen werden kann.

Wie schon erwähnt, ist der Schutz von
Embryonen, den die Konvention ver-
spricht, weder auf der Höhe des öster-
reichischen Fortpflanzungsmedizin-
gesetzes, noch entspricht er meinen
Erwartungen. Wohl verbietet die Kon-
vention die Erzeugung menschlicher
Embryonen zu Forschungszwecken,
doch läßt sie, etwa für die nicht-
implantierten Embryonen im Zuge der
Fortpflanzungshilfe den nationalen
Rechtsordnungen weiterhin den Spiel-
raum, Forschung am Embryo in vitro
zuzulassen und verlangt nur einen "an-
gemessenen Schutz". 5 Auf Österreich
ist Art. 18 Abs.l der Konvention von
vornherein nicht anwendbar, weil hier
die Rechtsordnung Forschung eben
nicht gestattet.
Auf der anderen Seite wollen Minister-
Komitee, Parlamentarische Versamm-
lung und auch der Lenkungsausschuß -
wohl im Wissen der Unzulänglichkeit
der Konventionsbestimmung - ein ei-
genes Zusatzprotokoll zum Embryo-
nenschutz. Das führt direkt zu einem
weiteren Argument, durch Ratifizie-
rung "dabei" zu sein und nicht abseits
zu stehen. Zusatzprotokolle können
logischerweise nur von Vertragsstaaten
der Konvention selbst ratifiziert wer-
den. Eines, und zwar nach meiner Auf-
fassung ein ganz wichtiges, liegt schon
zur Unterzeichnung auf.*

Es ist dies ein sehr klares Übereinkom-
men über das Verbot des Klonierens
von Menschen, nicht wie im schwam-
migen US-Gesetzesvorschlag (am
12.2.1998 im US-Senat gescheitert)
bloßbestimmterKlonierungsverfahren,
sondern einfach der Schaffung gene-
tisch identer menschlicher Wesen. Von
dieser europäischen Initiative zum
Schutz der Einmaligkeit jeder mensch-
lichen Existenz darf sich Österreich
wohl ebenfalls nicht ausschließen.
Platzmangel verbietet mir die Aufzäh-
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lung weiterer guter Gründe, warum
Österreich nach einer intensiven, vor
allem mit Patienten- und Behinderten-
vertretem zu führenden Diskussion, die
Konvention unterschreiben und ratifi-
zieren sollte. Dort, wo die Konvention
mit ihren Mindeststandards hinter der
österreichischen Rechtsordnung zu-
rückbleibt, sehe ich ebensowenig eine
Gefahr, daß Österreich seine Standards
verschlechtert, wie dort, wo etwa das
gleiche Schutzniveau angeboten wird.
In etlichen Bereichen, vor allem beim
Zustimmungs-, Informations- und
Widerrufsrecht sollte man aber gleich-
zeitig mit der Ratifizierung die ent-
sprechenden Veränderungen für den
besseren Schutz der Menschenwürde
und der Menschenrechte auch in der
österreichischen Rechtsordnung im
Parlament beschließen.

Der englische Originaltitel der Konvention
lautet nunmehr "Convention an Human Rights

and Biomedicine".
2 Debatte der Parlamentarischen Versammlung

am 2.2.1995, zum Bericht des Wissenschafts-
ausschusses, Doc.7210, Berichterstatter

Mr.Palacios, und der Stellungnahme des Rechts-
ausschusses, Doc.7223, Berichterstatter

Mr.Schwimmer, angenommene Stellungnahme
Nr.184(1995): "...8. The Assembly therefore

recommends that the Committee of Ministers
review thoroughly the text of the draft bioethics

convention ... and amend it as indicated below
before opening it for signature: (es folgen kon-

krete Änderungsvorschläge)..., 9. The Assembly

also recommends that the Committee of Mini-
sters: i. transmit the final revised text for a

definitive opinion to the Parliamentary
Assembly...."

3 Am 19.November 1996 beschloß das Minister-
komitee des Europarates nach Kenntnisnahme

der Stellungnahme der Versammlung Nr.198
(1996) und der dazu gegebenen Empfehlungen

seiner Berichterstattergruppe die Annahme des

endgültigen Textes der Konvention und seiner
Öffnung zur Unterschrift durch die Mitglieds-

länder.
4 Article 17 par.2 :"Exceptionally and unter the

protective conditions described by law, where

the research has not the potential to produce
resultsofdireet benefit to the health of theperson
concemed, such research may be authorised
subject to the conditions laid down in paragraph

1 subparagraphs (i), (iii), (iv) and (v) above , and

to the following additional conditions : 1. The
research has the aim of contributing significant

improvement in the scientific understanding of
the individual's condition, disease or disorder, to
the ultimate attainment of results capable of

confening benefit to the person concerned or to
otherpersons in the same agecategory or afflicted

wich the Same disease or disorder or having the

same condition.
5 Article 18. (research an embryos in vitro) 1.

Where the law allows research an embryos in
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vitro, it shall ensure adequate protection of the
embryo.

Abg.z.NR Dr. W. Schwimmer

Seit 1971 istDr. SchwimmerAbgeord-
neter zum österr. Nationalrat, viele
Jahre Obmann-Stellvertreter des Sozi-
alausschusses, danach Obmann des
Gesundheitsausschusses und desJustiz-

ausschusses, und ist jetzt Mitglied der
österreichischen Delegation zur Par-
lamentarischen Versammlung des Eu-
roparates und Vizepräsident des Aus-
schusses der Versammlung für Rechts-
angelegenheiten und Menschenrechte
sowie Vorsitzender der Fraktion der
Europäischen Volkspartei/Christdemo-

Anmerkungen zum Problem der biomedizinischen Forschung
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kraten in der Versammlung. 1994 bis
1996 war er der Berichterstatter des
Rechtsausschussesfürdie Stellungnah-
mezurBioethik- bzw.Biomedizin-Kon-
vention.

* Das Kloning-Protokoll und die Erläuterungen
finden Sie via WWW:
http://www.coe.fr/oviedo/prot-e.htm

an nicht einwilligungsfähigen Personen
Es sind gerade die vulnerablen Gruppen, vor allem aber die nicht einwilligungsfähigen Personen, die bei der human-
medizinischen Forschung eines ganz besonderen Schutzes bedürfen. Wie Dr. Schwimmer in seiner obigen Stellungnahme
hingewiesen hat, befassen sich gerade die Behindertenverbände in Deutschland und Österreich sehr kritisch mit diesem
schwierigen Problem. Aus praktischer Erfahrung erscheint es günstig, bei der Beschäftigung mit derartig wichtigen
Spezialfragen den Gesamtüberblick zu wahren. Während nämlich die Biomedizin-Konvention und das in Ausarbeitung
befindliche Zusatzprotokoll zur Forschung am Menschen lediglich grundsätzliche Rahmenbestimmungen vorgeben, ist es
nationaler Gesetzgebung vorbehalten (Bund, Länder), jene einschlägigen unmittelbar wirksamen Rechtsvorschriften zu
erlassen, welche letztlich für die unmittelbar betroffenen Personen entscheidend sind. Es ist daher unbedingt nötig, die
Grundsatzregelungen der Biomedizin-Konvention mit den konkreten nationalen Rechtsvorschriften in Beziehung zu setzen
(siehe Kommentar Dr. Schwimmer). Zu berücksichtigen ist dabei, daß die nationale Gesetzeslage zunehmend auch von
Richtlinien und Direktiven der EU mitbeeinflußt wird. Was nun die Forschung am Menschen betrifft, haben in den letzten
Jahrzehnten alle europäischen Staaten - aber auch die EU - spezielle Regelungen und Verfahren geschaffen, die
sogenannten Ethikkommissionen eine wichtige Rolle bei derBeurteilung undBegleitung von konkreten Forschunsvorhaben

am Menschen zuweisen. 1,2,3,4,5 Als unabhängige Beratungsgremien sollen diese Einrichtungen auf derDurchführungsebene

die Rechte, Würde und Integrität des Patienten oderfreiwilligen Probanden schützen und die Qualität in der Forschung

gewährleisten . 6,7 In der humanmedizinischen Forschungspraxis ist daher das gute Funktionieren dieses Patienten-nahen
Schutzinstrumentes wichtig. Gerade dieses dezentralisierte lokal verankerte kommissionelle ethische Beurteilungs-
verfahren, das sowohl in den USA als auch in den meisten europäischen Ländern fest etabliert ist, läuft derzeit Gefahr in
der EU auf administrativem Wege unterlaufen zu werden. Weitgehend unbemerkt von der kritischen Öffentlichkeit steht eine

zentralistische Direktive 8 (Hauptverantwortlich: Generaldirektorat IIIder EU /Industrie) für die multizentrische klinische
Prüfung von Arzneimitteln unmittelbar bevor (Ziel: Vereinfachung und Verkürzung des Verfahrens; Kernpunkt: pro Staat
jeweils eine „federführende " Ethikkommission - nachfreier Wahl des Sponsors; Folgen: Zentralismus und Konzentration
statt Subsidiarität und Pluralismus). Als Direktive hat diese Regelung - im Gegensatz zu den Bestimmungen der Biomedizin-
Konvention - unmittelbare Wirksamkeit in den Mitgliedsstaaten der EU. Diese dirigistische Maßnahme verspricht
zweifelsohne kommerzielle Vorteile, dürfte aber de facto den Vorrang der Wirtschaft (Gesellschaft) gegenüber dem
Interesse und dem Wohl der Einzelperson in der EU begünstigen und damit dem Artikel 2 der Biomedizin-Konvention
(„Vorrang des meschlichen Lebewesens") und den speziellen Schutzbestimmungen des Kapitel V (,Wissenschaftliche

Forschung") diametral entgegenwirken. Ein so erzeugter „EU-Standortvorteil" würde seine Auswirkungen auf andere
europäische Staaten, möglicherweise sogar auf die USA, nicht verfehlen.
Es wäre sicherlich für die weitere Entwicklung einer glaubwürdigen europäischen bio-ethisch fundierten Forschungskultur
überaus ungünstig, und für die unmittelbar betroffenen Patienten ein erhöhtes Risiko, wenn im Windschatten der kritischen
Auseinandersetzung auf der Grundsatzebene (Biomedizin-Konvention), der fundierte Schutz von vulnerablen Personen-
gruppen durch utilitaristische Maßnahmen auf der Durchführungsebene tatsächlich gefährdet werden . sollte.

1. "Good Clinical Practice for Trials an Medicinal products in the European Community" vom 11.7.1990 (III13976188-EN, final); GCP

z. B-KAG idF B-KAG-Novelle, BGB/ 19961751
3. AMG idF AMG-Novelle 1993, BGBl 19941107
4. MPG, BGBl 19961657
5. GTG, BGB/ 19941510
6. Berka W., Rechtliche Probleme im Hinblick auf die Tätigkeit der Ethikkommissionen, in: Tomanl Th., Sozialrechtliche Probleme bei derAusübung von
Heilberufen (Wilhelm Braumüller, Wien 1996)
7. Sobota K., Die Ethik-Kommission - Ein neues Institut des Verwaltungsrechts? Archiv f. öffentliches Recht (AöR),121,1996, 229ff

B. COM (97) 369 final, 9710197 (COD)

Ass.-Prof.Dr. H. Baumgartne r
Institut für Biochemische Pharmakologie, Universität Innsbruck

e-mail: Holger.Baumgartner@uibk.ac.a t
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Leserbrief

Leserbrief
Reinhard Dallinger

Innsbruck, 15. Februar 1998

Sehr geehrter Vorsitzender der BUKO,
lieber Kurt!

Die Universität ist eine Einrichtung,
die größtenteils vom Steuerzahler fi-
nanziert wird. Ich meine daher, daß der
Steuerzahler und dessen legitime poli-
tische Vertreter in Regierung und Par-
lament nicht nur das Recht, sondern
sogar die Pflicht haben, die für teures
Geld erkauften Leistungen an den Uni-
versitäten einer gründlichen Kontrolle
zu unterziehen. Zu lange und immer
noch vermeiden es diese hehren Horte
der österreichischen Hoch-Bildung,
sich einer gerechten Leistungs-Beur-
teilung zu stellen. So schafft die Abwe-
senheit von Leistungskontrollen für
einige der Agierenden an den Univer-
sitäten weiterhin ungeahnte Vorteile,
für andere hingegen ein Maß an Unge-
rechtigkeit, das dazu angetan ist, Ver-
bitterung und Demotivation aufkom-
men zu lassen. Ich denke dabei nicht an
die tradierten (und meines Erachtens
völlig sinnlosen) Bruchlinien zwischen
Professorenschaft und Assistenten.
Bekanntlich gibt es auf beiden Seiten
hoch motivierte, aber auch ziemlich
gleichgültige und mittelmäßige Mitar-
beiter. Die Abwesenheit von
Kontrollmechanismen benachteiligt
erstere und bevorzugt letztere: ein fata-
ler Circulus viciosus.
Ich habe allerdings den Eindruck, daß
dies an den Universitäten vielfach nicht
so gesehen und verstanden wird. Mir
fällt dazu ein Erlebnis vor zwei Jahren
ein, das für mich sehr aufschlußreich
war. Bei einer Kurienversammlung des
„Mittelbaus" in Innsbruck kam man in
der Diskussion auf das Thema „Lei-
stungskontrolle" (Stichwort „Evalua-
tion") zu sprechen. Der allgemeine
Tenor - und ich habe mich in der Dis-
kussion schon damals vehement gegen
eine solche Einstellung verwahrt - war
der, daß man Leistungskontrollen
(wenn es denn schon sein muß) zwar
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hinnehmen würde, aber nur dann, wenn
damit keine (unangenehmen) Konse-
quenzen verbunden wären. Natürlich
muß Leistungskontrolle alle Agieren-
den an den Universitäten betreffen. Daß
beispielsweise ein Professor nach sei-
ner Berufung oder Ernennung prak-
tisch bis zur Pensionierung nie mehr
einer ernst zu nehmenden Leistungs-
beurteilung unterworfen wird, ist in
einer angeblichen Leistungsgesell-
schaft ein höchst merkwürdiges Privi-
leg.
Vor diesem Hintergrund sind mir die
lautstark vorgebrachten Unmuts-Äu-
ßerungen einiger Universitäts-Vertre-
ter als Reaktion auf die sogenannte
„Spitzel"-Ankündigung des Ministeri-
ums in höchstem Maß verdächtig.
Kontroll-Organe, die a priori in aller
Freundschaft und in harmonischem
Einvernehmen mit den zu Kontrollie-
renden agieren, sind für mich nur
schwer vorstellbar. Natürlich stellt sich
die Frage, ob die Art und Weise, wie
Minister Einem seine Kontroll-Absicht
angekündigt hat, politisch klug war.
Und natürlich muß jegliche Art von
Kontrolle auch über die nötige Kompe-
tenz verfügen. Aber geht es da nicht
auch darum, daß manche unserer Ver-
treter sich eigentlich mit dem Gedan-
ken einer Leistungskontrolle prinzipi-
ell nicht anfreunden können?
Ernstzunehmende Leistungs-Kontrol-
le kann in einer von der öffentlichen
Hand getragenen Institution, die noch
dazu von gegenseitigen Abhängigkeits-
Verhältnissen und unterschiedlichen
Interessenslagen geprägt ist (Stichwort
„Ressourcen-Verteilung") wohl kaum
ausschließlich von den Beteiligten sel-
ber ausgeübt werden; und wohl auch
nicht unter dem Vorzeichen der be-
rühmten Krähe, die ihrer Kollegin kein
Auge aushackt. Unter solchen Voraus-
setzungen sollte Kontrolle möglichst
unabhängig von internen Konstellatio-
nen sein und daher von außen kom-
men. Dies ist übrigens ein allgemein
anerkanntes Grundprinzip demokrati-
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scher Kontrollausübung und sollte auch
für alle anderen öffentlichen Institutio-
nen gelten. Im übrigen folgt auch die
Beurteilung individueller wissenschaft-
licherLeistungen im„Peer-Reviewing"
-Verfahren diesem bewährten Prinzip.
Und wohl jeder von uns würde, ginge
es um ein wissenschaftliches Experi-
ment, eine „Kontrolle" unter Bedin-
gungen gegenseitiger Abhängigkeits-
verhältnisse schlichtweg als „biased"
bezeichnen.
Das berühmte Argument der „Selbst-
Kontrolle" (Stichwort „Autonomie"),
auf das man sich an den Universitäten
immer wieder zurückzieht und dabei
meint (und das gilt für alle Interessens-
Gruppen an unseren Universitäten glei-
chermaßen), die Agierenden an den
Hochschulen sollten sich bestenfalls
selber kontrollieren, kann daher wohl
nur ein Teil der Lösung des Problems
sein. Verzeih mir, wenn mir dazu auch
gleich die Redeweise vom Bock ein-
fällt, den man zum Gärtner macht. In
manchen Belangen (z.B. in der
Finanzgebarung) wird Selbstkontrolle
unverzichtbar sein. Und interne Leis-
tungs-Kontrolle ist notwendig und wün-
schenswert, wenn sie zusätzlich ausge-
übt wird. Für sich allein ist sie jedoch
unwirksam. Daß Kontrolle dabei auch
als möglichst angenehm empfunden
werden soll, liegt nicht von vornherein
in ihrer Intention. Allerdings muß über
die Art und Weise, wie diese Kontroll-
ausübung am besten zu gestalten sei,
geredet werden. Und ich bin der letzte,
der möchte, daß dabei die Meinungen
und Vorschläge der Vertreter der Uni-
versitäten übergangen werden.

ao.Univ.-Prof.Dr. R. Dallinger
Institut für Zoologie

Universität Innsbruck
Kuriensprecher für den Mittelbau an der

Naturwissenschaftlichen Fakultät
e-mail: Reinhard.Dallingeea uibk.ac.at
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